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verringern und die Teilhabe an zukunftsorientierten Beru-
fen zu steigern.
Innerhalb des Querschnittsziels „Nachhaltige Entwicklung"
sollen mit der Förderung der betrieblichen Ausbildung durch
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen und Qua-
lifizierung nachhaltig Beschäftigungsrisiken verringert wer-
den.
Das Querschnittsziel „Transnationalitat" nimmt vor dem
Hintergrund der Internationalisierung der Wirtschaft an Be-
deutung zu. Zunehmend werden international ausgerichtete
Fachkräfte, die sich in der Sprache und der Kultur anderer
Länder problemlos zurechtfinden, gebraucht. Der Fokus
dieses Querschnittsziels wurde innerhalb des hessischen
Operationellen Programms auf den Programmteil II1. „ Aus-
bildung in Partnerschaften" gelegt. Auszubildende sollen
durch die Vermittlung internationaler Erfahrungen für den
Arbeitsmarkt besondere Qualifikationen erhalten.

3. Zielgruppe und Fördergebiet
Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbildungsplatzpr'O-
gramme und programmbegleitende Maßnahmen werden ent-
sprechend den programmspezifischen Einzelregelungen in
TPIITT gefördert.

Teil H: Einzelbestimmungen
1. Ausbildung in Partnerschaften
•1.1 Gegenstand der Förderung

Durch die Förderung von „Ausbildung in Partnerschaften"
wird die Möglichkeit geschaffen, dass viele Unternehmen
durch einen Zusammenschluss erstmals oder zusätzlich aus-
bilden können und damit weiteres Ausbildungspotenzial ge-
nutzt wird.

Gefördert wird die Schaffung von zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen im Rahmen von Kooperationen mehrerer Partner
(Verbund) — auch im internationalen Kontext.
Stammbetriebe, die aus fachlichen Gründen im angebotenen
Ausbildungsberuf nicht alleine ausbilden können und aus
diesem Grund eine partnerschaftliche Ausbildung durch-
führen, erfüllen die Kriterien für eine Förderung.
Für alle anderen Stammbetriebe gelten die folgenden Be-
dingungen:
Bei den zu fördernden Ausbildungsplätzen muss der Stamm-
betrieb entweder
— erstmalig betriebliche Ausbildungsverhältnisse begrün-

den
oder

— zusätzliche betriebliche Ausbildungsverhältnisse be-
gründen. In diesem Fall muss der Durchschnitt der in den
drei dem Antrags]ahr vorausgegangenen Jahren begrün-
deten Äusbildungsverhältnisse (jeweils zum Stichtag
31, Dezember) übertroffen werden,
oder

— in einem anderen als in bisher angebotenen Berufsbildern
betriebliche Ausbildungsverhältnisse begründen. In die-
sem Fall können diese Plätze im Rahmen dieses Pro-
gramms für maximal drei aufeinander folgende Förder-
jahre gefördert werden, sofern die bisherige Anzahl der
Ausbildungsplätze beibehalten wird.

Ausbildungspartnerschaften im Sinne dieser Richtlinien sind
Entwicklungspartncrschaften, an denen pro Ausbildungs-
verhältnis mindestens drei Partner beteiligt sind, die durch
ein gemeinsames Konzept, wechselseitigen Austausch, ge-
meinsame Entwicklungsarbeit und gegenseitige Ergänzung
in einem Berufsbild vollständig ausbilden können.
Gefördert werden Ausbildungspartnerschaften unter den
Voraussetzungen, dass:
• die Ausbildung in der Regel in einem nach BBiG/HwO

anerkannten Beruf durchgeführt wird
• die zuständige Stelle den Ausbildungsvertrag in das Aus-

bildungsverzeichnis einträgt
• der Ausbildungsvertrag bei einem der unter 1.3 genann-

ten Förderberechtigten (Stammbetrieb) abgeschlossen
wird

• sich die Ausbildungspartnerschaft pro Ausbildungsver-
hältnis mindestens aus drei Kooperationspartnern, dar-
unter mindestens zwei Unternehmen, Gebietskörper-
schaften oder Zusammenschlüsse von Gebietskörper-
schaften, Praxen und Büros der freien Berufe, nicht auf
Gewinnerzielung ausgerichteten Organisationen sowie
Verwaltungen und Körperschaften des öffentlichen
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Richtlinien des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) zur Hessischen
Qualifizierungsoffensive

Präambel:
Die Qualifizierungsoffensive des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung ist dem leberisbegleiten-
den Lernen im beruflichen Kontext verpflichtet und setzt hiermit
auch die Ziele der Europäischen Strukturfonds im Bildungsbereich
um. Sie verbessert Qualität, Quantität und Rahmenbedingungen der
beruflichen Aus- und Weiterbildung in Hessen. Die Hessische Qua-
lifizierungsoffensive umfasst daher die vier Richtlinien
a) Förderung der beruflichen Erstausbildung
b) Förderung der überbetrieblichen Ausbildung
c) Förderung der beruflichen Weiterbildung
d) Förderung der Bei ufübildungaforschung

a) Förderung der beruflichen Erstausbildung
Teil I: Riclillinienübersicht

1. Inhalt der Richtlinien
Teil I enthält Ausführungen zum Anlass und zu den Zielen
der vorliegenden Förderrichtlinie, nennt die Programme und
die Zielgruppe. Alle Programme werden unter der Verant-
wortung des
Hessischen Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL)
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von verschiedenen Stellen umgesetzt.
Unter Teil II — Einzelbestimmungen — werden die Förder-
bestimmungen zu den Programmen des Hessischen Minis-
teriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
dargestellt:

I I I . Ausbildung in Partnerschaften
Ausbildungsstellen bei Existenzgründungen
Ausbildungsstellen für Auszubildende aus insol-
venten Betrieben
Ausbildungsstellen für Altbewerber/innen
Verbesserung des Ausbildungsumfeldes
Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufsschule
und Betrieb (QUABB)

Der Teil III enthält die für alle Förderprogramme gleicher-
maßen geltenden allgemeinen Förderbestimmungen.

2. Ziele der Förderung
Im Sirine des „Operationellen Programms für die Förderung
der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in
Hessen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2007
bis 2013" sollen durch die Fördermaßnahmen des Hessi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung in den Programmbereichen der beruflichen
Erstausbildung II 1. — Ausbildung in Partnerschaften —
sowie II 5. — Verbesserung des Ausbildungsumfeldes —
zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen und die Ausbil-
dungsbereitschaft durch unterschiedliche Maßnahmen er-
höht werden.

Die Förderung der beruflichen Erstausbildung versteht sich
vorrangig als betriebliche Mittelstandsförderung und will
dazu beitragen, für alle hessischen Jugendlichen ein aus-
wahlfähiges und qualitativ zukunftssicherndes Ausbildungs-
platzangebot sicherzustellen. Das beinhaltet auch die struk-
turelle Verbesserung von Ausbildung, breite Information
über Berufsbilder und die Einrichtung von Ausbildungs-
plätzen.
Mit der Förderung von Unterstützungsmaßnahmen sollen ju-
gendliche in dualen betrieblichen Ausbildungsgängen zum
erfolgreichen Ausbildungsabschluss geführt werden und
Ausbildungsabbrüche vermieden werden.
Im Kontext des EU-Querschnittsziels „Chancengleichheit
und Nicht-Diskriminierung" zielen die Programme des
HMWVL darauf ab, die Erwerbsbeteiligung von Frauen und
ihre Qualifizierungschancen in allen Altersgruppen zu er-
höhen, die Barrieren und Segregationen am Arbeitsmarkt zu
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Rechts zusammensetzt und ein Partner die Koordination
und Projektträgerschaft der Ausbildungspärtnerschäft
übernimmt. Der Koordinator muss selbst nicht an der
Ausbildung beteiligt sein.

• neben der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb wesentli-
che Teile der betrieblichen Ausbildung von weiteren Aus-
bildungspartnern übernommen werden. Im Idealfall ge-
schieht dies wechselseitig. Diese Ausbildungsanteile sol-
len nach Nutzen und Notwendigkeit für die jeweilige
Ausbildung ausgerichtet sein und eigene Ausbildungs-
abschnitte umfassen, die dem Zuwendungsgeber darzu-
legen sind.

• Ausbildungsinhalte, die im Ausland vermittelt werden,
integrale Bestandteile der Ausbildung sind und für die
Dauer des Aufenthaltes ein Ausbildungsplan vorgelegt
wird. Durch die nach Berufsbildungsgesetz/Handwerks-
ordnung zuständige Stelle ist das Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen zu bestätigen. Die Ausbildung im Ausland
muss in Betrieben erfolgen. Eine Förderung von Ausbil-
dung bei Bildungsträgern oder Schulen ist ausgeschlos-
sen.

Im Sinne der EU-Querschnittsziele legt der Europäische So-
zialfonds seinen Entscheidungen das Leitprinzip der Euro-
päischen Union zur Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern (Gender Mainstreaming) zugrunde.
Bevorzugt werden Ausbildungspartnerschaften,

• die dazu beitragen, den Anteil der Auszubildenden eines
Geschlechts in Ausbildungsberufen/bei denen dieser er-
heblich unter dem Durchschnitt liegt, anzuheben

• die im Bezug zu Aktivitäten im Bereich „soziale Stadt"
stehen ,

• die einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten
(zum Beispiel in den Wirtschaftsbereichen Bau, Energie,
Gesundheit, SKH-Handwerk, Tourismus)

• mit internationalen Komponenten, damit hessische Ju-
gendliche Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausland er-
werben und austauschen können.

Teile der Berufsausbildung können für hessische Jugendli-
che im Rahmen dieser Ausbildungspartnerschäften darüber
hinaus auch im Ausland durchgeführt werden, wenn dies dem
Ausbildungsziel dient. Damit erwerben sie zusätzlich Kennt-
nisse über ausländische Betriebsabläufe und Wirtschafts-
strukturen und verbessern ihre interkulturelle Kompetenz
und ihre Sprachkenntnisse.
Die Dauer eines Auslandsaufenthaltes muss mindestens un-
unterbrochen drei Wochen betragen. Es sind mehrere Aus-
landsaufenthalte möglich. Die Auslandsaufenthalte insge-*
samt dürfen nach § 2 Abs. 3 BBiG ein Viertel der in der Aus-
bildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht über-
schreiten.
Für die Förderung von Auslandsaufenthalten im Rahmen ei-
nes AusbildungsVerbundes ist nach dem Subsidiaritätsprin-
zip zunächst das Programm „Leonardo da Vinci" zu nutzen
(spezielle Informationen hierzu unter www.na-bibb.de).
Soweit eine Förderung durch dieses Programm nicht bezie-
hungsweise nur teilweise möglich ist (Ablehnungsschreiben
beziehungsweise Begründung ist vorzulegen), kann eine (ge-
gebenenfalls ergänzende) Förderung des Ausländsaufent-
haltes gewährt werden. Die Höhe der Förderung orientiert
sich an den Fördersätzen aus dem Programm Leonardo.
Ausbildungspartnerschaften im Sinne dieser Richtlinie kön-
nen ebenfalls sogenannte Handwerkskqoperationen sein, die
teils aus Partnern des gleichen Handwerks, teils aus Part-
nern unterschiedlicher Gewerke bestehen; sie ergänzen sich
unter dem Aspekt der kombinierten Leistungserbringung
und lösen komplexe Aufgabenstellungen wie zum Beispiel
„Grundsanierung" oder „Barrierefreies Wohnen im Alter"
usw.
Die im Förderantrag einzureichende Konzeption muss er-
sichtlich machen, dass sie über eine einmalige Fremdleistung
eines eingekauften Ausbildungsteils hinausgeht und we-
sentliche Teile der Ausbildung umfasst.
Einer der Partner übernimmt als Antragsteller die Aufgabe
der Koordination. Als koordinierende Stelle unterstützt er
die Verbundpartner und hat folgende Aufgaben: Akqtiisition
sowie zeitliche und inhaltliche Organisation der Verbund-
ausbildung und die Mittel Verwaltung. Darüber hinaus kann
er gegebenenfalls eigene Ausbildungsanteile.übernehmen
und dient bei auftretenden Problemen mit den beteiligten Be-
trieben, den Berufsschulen oder den Auszubildenden als
Vermittler.

Um in allen Landkreisen beziehungsweise Kammerbezir-
ken die Ausbildungspartnerschaften gleichermaßen zu stär-
ken, können in bestimmten Landkreisen Regionale Service-
stellen gebildet werden. Die Liste der Landkreise, in denen
solche Servicestellen gefördert werden, wird jährlich an die
Erfordernisse angepasst und ist bei der Investitionsbank
Hessen (IBH) erhältlich beziehungsweise im Internet auf der
Seite www.esf-hessen.de abrufbar.
Die Regionalen Servicestellen haben—je nach Bedarf — fol-
gendes Aufgabenspektrum:
• Initiierung und gegebenenfalls Beratung von Ausbil-

dungspartnerschaften
• Akquirierung zusätzlicher Ausbildungsstellen im Ver-

bund (auch Ausweitung bestehender Ausbildungspart-
nerschaften)

• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Auszubil-
denden

Die Förderung der Regionalen Servicestellen erfolgt im Pro-
gramm „Verbesserung des Ausbildungsumfeldes".

1.2 Zielgruppe
Personen, die bei Ausbildungsbeginn mit Hauptwohnsitz in
Hessen gemeldet sind, das 27. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und über keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder nach der
Handwerksordnung (HwO) verfügen.
Von der Förderung ausgenommen sind Berufsausbildungs-

- Verhältnisse mit Ehegatten oder Verwandten ersten und
zweiten Grades.
Dies gilt auch für anteilige Inhaber/innen beziehungsweise
Gesellschafter/innen von Unternehmen, sofern diese min-
destens 25 Prozent der Geschäftsanteile halten.

1.3 Förderberechtigte
Förderberechtigt sind Stellen, die als Koordinatoren auf-
treten, sofern sie
• kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (siehe Teil III),
• Gebietskörperschaften (außer Dienststellen des Landes

Hessen und des Bundes),
• Körperschaften des öffentlichen Rechts oder
• nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Organisatio-

nen oder andere geeignete Projektträger sind.

1.4 Art und Umfang der Förderung
Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der
Festbetragsfinanzierung.
Die Förderung kann maximal für die erstmalige vertraglich
eingegangene Ausbildungsdauer erfolgen.
Neben den Regieaufwendungen des Koordinators kann der
durch partnerschaftsbedingte Kosten entstehende Mehr-
aufwand für die Ausbildung wie zum Beispiel Fahrtkosten
oder Materialkosten, Kosten zur Erlangung der Ausbilder-
eignung oder Kosten für die Prüfungsvorbereitung, finan-
ziell unterstützt werden. Für Teile der Ausbildung, die bei
einem an der Ausbildungspartnerschaft beteiligten Partner
durchgeführt werden, kann dieser seine hierdurch beding-
ten Mehrkosten dem Koordinator als sogenannte „Fremd-
kosten" in Rechnung stellen.
Nicht gefördert werden die originären Ausbildungskosten des
Unternehmens, zum Beispiel Ausbildungsvergütungen sowie
der durch überbetriebliche Schulungen ergänzte Teil einer
Ausbildung, soweit dieser bereits durch das Programm „För-
derung der überbetrieblichen beruflichen Ausbildung" be-
zuschusst wird.
Für die in der Vorlaufphase von max. fünf Monaten vor Aus-
bildungsbeginn notwendigen Aufwendungen (zum Beispiel
Akquisition der Unternehmen, Auswahl der Teilnehmer/in-
nen etc.) können die Projektträger einen Zuschuss von bis
zu 4.600 Euro je Ausbildungsplatz erhalten. Die tatsäch-
lichen Aufwendungen sind nachzuweisen.
Der Antragsteller erhält eine Förderung in Höhe von bis zu
3.600 Euro pro Ausbildungsplatz und Jahr, jedoch nicht
mehr als 12.600 Euro je Ausbildungsplatz.
Davon sind in der Regel bis zu 1.000 Euro pro Platz und Jahr
für Regiekosten des Koordinators, außerhalb der eventuell
eigenen Ausbildungsleistung, vorgesehen. Die restlichen Gel-
der sollen die vorstehend benannten partnerschaftsbeding-
ten Mehrkosten abdecken.
Für die Akquise, Organisation und Betreuung von Aus-
landsaufenthalten erhält die Koordinierende Stelle neben


